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1. EINLEITUNG  

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

(Nr. 1a der Anlage zu § 2a BauGB) 

1.1.1 Grundlagen zur Entwicklung des Industriegebietes Linsler Feld 

Die Gemeinde Überherrn beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Strukturholding Saar 

GmbH (SHS) die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebiets ĂLinslerfeldñ vorzuberei-

ten. Am Standort entwickelt die SVOLT Energy Technology GmbH ein Werk zur Herstellung 

von zu Modulen zusammengesetzten Batteriezellen mit einer Leistung von 24 GWh in der 

Endausbaustufe, einschließlich der für den Produktionsprozess benötigen und erforderli-

chen technischen Nebengebäuden zur Energieerzeugung, zur Lagerung von chemischen 

Prozessstoffen, zur Endproduktlagerung sowie zur Wasserhaltung in den Bereichen Nieder-

schlagswasser, Abwasser und Trinkwasser. Der Standort des geplanten Vorhabens liegt 

östlich der Siedlungslage Überherrn, zwischen der B 269, L 168 und L 279. Wegen des Flä-

chenbedarfs in einer Größenordnung von mindestens 70 ha innerhalb einer zusammenhän-

genden Fläche sind umsetzungsbegleitend nicht nur die Verlegung der Landesstraßen 

L 168 und L 279, sondern auch die Verlegung der Trinkwasserhaupttransportleitung als inf-

rastrukturelle Folgemaßnahmen erforderlich und werden unmittelbar durch das Batteriezell-

werk bedingt. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ĂIndustriegebiet Linsler Feldñ plant die Gemeinde 

Überherrn die Ausweisung neuer Industrieflächen sowie die Teiländerung des Flächennut-

zungsplans (aus dem Jahr 2006) im Bereich des Plangebiets. Damit soll dem Bedarf an 

großen, zusammenhängenden Flächen für die Entwicklung des geplanten Vorhabens ent-

sprochen werden. 

1.1.2 Rechtliche Grundlagen 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll gem. § 12 Abs. 3a BauGB eine Baugebietska-

tegorie der BauNVO ï Industriegebiet gem. § 9 BauNVO - allgemein ï und unter Berück-

sichtigung der umweltbezogenen Rahmenbedingungen zum Vorhabenstandort ï Ăkonser-

vativ einhüllendñ ï als ĂGrºÇter Anzunehmender Umweltressourcenvertrªglicher Planungs-

fallñ (GAUP) festgesetzt werden.  

Der Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, für die im bisherigen Außenbereich im 

Sinne des § 35 des BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässigen Grund-

fläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der BauNVO oder einer festgesetzten Größe der Grund-

fläche von insgesamt 100.000 m² oder mehr, stellt gem. Anlage 1 Nr. 18.5 Spalte 1 zum 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ein UVP-pflichtiges Vorhaben dar. 

Das Vorhaben unterfällt wegen seiner Flächengröße (ca. 700.000 m²) dieser Vorschrift.  

Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB erfolgt die Prüfung im Zuge des Bebauungsplanauf-

stellungsverfahrens in der Systematik der Anlage 1 zum BauGB und wird im Umweltbericht 

als gesonderter Teil der Begründung dargelegt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 

Abwägung zu berücksichtigen.  

Die Umweltressourcen Boden, Wasser, Klima / Luft, Natur- und Artenschutz, Immissions-

schutz, Luftreinhaltung, Orts- und Landschaftsbild und Gefahrenabwehr bilden die für den 

Standort und das Vorhaben maßgeblichen einhüllenden Standortvorgaben in Bezug auf die 
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rechtlich zulässige Planung. Der kommunale Planungsansatz zielt auf die Nichtbeeinträch-

tigung dieser Ressourcen (Verträglichkeit). 

Vor der wesentlichen Änderung einer Landesstraße muss grundsätzlich eine Planfeststel-

lung erfolgen; einschlägig ist § 39 Abs. 1 StrG (Straßengesetz) Saarland. Die Planfeststel-

lung kann jedoch durch einen ĂBebauungsplan nach Ä 9 BauGBñ ersetzt werden; einschlªgig 

ist Ä 39 Abs. 3 Satz 1 StrG SL. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Ăein Bauleitplan 

wie jeder andereñ, f¿r den die gleichen materiellen Anforderungen und Verfahrensanforde-

rungen der §§ 2 ff. BauGB gelten.2.  

Der Neu oder Ausbau einer Ăsonstigen StraÇe mit Ausnahme von Geh oder Radwegen, 

vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Saarlªndischen StraÇengesetzñ unterliegt 

gem. Anlage 1 Nr. 1.3 der Pflicht zur allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Absatz 

1 Satz 1 des saarländischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung3. Der Bau 

und die Verlegung der Landesstraßen L 168 und L 279 unterfallen dieser Vorschrift.  

Gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 2a BauGB erfolgt die Prüfung im Zuge des Bebauungsplanauf-

stellungsverfahrens in der Systematik der Anlage 1 zum BauGB und wird im Umweltbericht 

als gesonderter Teil der Begründung dargelegt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 

Abwägung zu berücksichtigen.  

 

1.1.3 Lage und Größe des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Gemeinde Überherrn, im Ortsteil 

Wohnstadt. 

Das Gebiet wird wie folgt umgrenzt: 

¶ im Norden von einer Photovoltaikanlage und der stillgelegten Bahnlinie Bisten - Wad-

gassen 

¶ im Osten vom Ortsteil Friedrichweiler der Gemeinde Wadgassen 

¶ im Süden vom FFH- und Vogelschutzgebiet Warndt, 

¶ im Westen von der B 269 sowie der Ortslage der Wohnstadt 

 

Die Lage des Plangebietes ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Der Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans umfasst einschließlich der Erschließungsstraßen sowie der 

Grün- und Ausgleichsflächen insgesamt ca. 97,9 ha. 
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Abb. 1.1-1: Übersichtslageplan 

 
Erläuterung: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂIG Linsler Feldñ 
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Abb. 1.1-2: Lage des Plangebietes in der Region 

Erläuterungen: blauer Kreis = Lage des Plangebiets, Quelle: Openstreetmap-Mitwirkende 

 

1.1.4 Bestehende Bebauungspläne mit Bezug zum Planvorhaben 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überschneidet sich mit den Geltungsbereichen 

anderer Bebauungspläne. 

1.1.4.1 Bebauungsplan und Teilªnderung des Flªchennutzungsplans ĂGewerbe- und 

Industriegebiet Linslerfeldñ  

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbu-

ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 

3634) die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes ĂGewerbe- und 

Industriegebiet Linslerfeldñ in der Gemeinde Überherrn beschlossen. Die Gemeinde plante 

zum damaligen Zeitpunkt die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Linslerfeld 

als Ersatz für das nicht realisierbare Gewerbegebiet "Eurozone". Der Geltungsbereich um-

fasste eine Fläche von ca. 56 ha und beschränkte sich auf den Bereich zwischen L 168, 

L 279, B 269 und den südlich angrenzenden Waldrand des Warndts. 
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1.1.4.2 Bebauungsplan ĂSolarpark ĂLinslerhofñ ¦berherrnñ 

Nördlich der L 168 existiert der rechtswirksame Bebauungsplan Solarpark Linslerhof Über-

herrn. Hier sind derzeit Flächen für die Landwirtschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB, 

Maßnahmenflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie Straßenverkehrsflächen gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Darüber hinaus setzt dieser Bebauungsplan entlang der 

stillgelegten Bahnlinie ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweck-

bestimmung ĂSolarpark, Photovoltaikfreiflªchenanlageñ fest. 

 

1.1.5 Planfeststellungsbeschluss für den Bau der B 269 zwischen Überherrn und 

B 51 Ensdorf  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst darüber hinaus Flächen (ca. 18 ha), die 

Teil des Genehmigungsbereiches des Planfeststellungsbeschlusses für die Bundesstraße 

269 liegen.  

Abb. 1.1-3: Bestehende Bebauungspläne und Genehmigungsgrenzen 

 

Erläuterungen: gelbe Linie = Gewerbe- und Industriegebiet ĂLinsler Feldñ (2018), rote Linie = Solarpark 

ĂLinslerhofñ, blaue Linie = Planfeststellungsgrenze B 269 
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1.1.6 Aufgabenstellung und Methodik des Umweltberichts und des Grünordnungs-

plans 

1.1.6.1 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Um-

weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. 

Eine Plan-Umweltprüfung soll bewirken, dass Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und 

Annahme von Bebauungsplänen angemessen Rechnung getragen wird. Hierzu sollen Be-

bauungspläne, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, einer Umwelt-

prüfung unterzogen werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass derartige Auswirkun-

gen bei der Ausarbeitung und vor der Annahme der Pläne im erforderlichen Maße berück-

sichtigt werden. 

Der hier vorliegende Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung und dient 

als Grundlage für die durchzuführende Umweltprüfung. Die Umweltprüfung steht in unmit-

telbarem Zusammenhang mit dem bauleitplanerischen Abwägungsgebot nach 

§ 1 Abs. 7 BauGB. 

Unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange wurden im Rahmen des Verfahrensschritts "Scoping" der Gegenstand (hier das in 

Aussicht genommene Vorhaben), der Umfang (u.a. zu untersuchende Umweltkomponen-

ten, Untersuchungsraum) und die Methoden des Umweltberichts festgelegt.  

Die im Rahmen des Scoping geäußerten Anregungen werden im weiteren Verfahren gege-

benenfalls ergänzt. 

Bei der Erstellung des Umweltberichtes sind darüber hinaus die inhaltlichen Anforderungen 

des § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie die Vorgaben der Anlage 1 zum BauGB zu beachten. 

1.1.6.2 Grünordnungsplan 

Die geplanten Nutzungen im Plangebiet stellt entsprechend § 14 BNatSchG einen Eingriff 

in Natur und Landschaft dar. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde da-

her ein Grünordnungsplan erarbeitet, in dem die voraussichtlichen Eingriffe in Natur und 

Landschaft erfasst und bewertet sowie erforderliche Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen 

werden. Um eine Doppelung von relevanten Informationen zu vermeiden, werden die ent-

sprechend § 1a (3) BauGB notwendigen zusätzlichen Inhalte zur Abarbeitung der Eingriffs-

regelung (v.a. Ökologische Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz) in den hier vorliegenden Umweltbe-

richt integriert. 

Wesentliche Aufgaben des Grünordnungsplans sind darüber hinaus 

¶ die Darstellung und Begründung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und 

Ausgleich des ökologischen Eingriffs, 

¶ die Freiraumplanung unter Berücksichtigung bestehender und geplanter Nutzungsan-

sprüche, sowie 

¶ die Eingliederung der geplanten Nutzungen in die Landschaft unter Berücksichtigung 

der lokaltypischen Ausstattung der Kulturlandschaft und ortsüblicher Bauweisen. 
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1.2 Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, 

Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden (Nr. 1a der Anlage zu 

§ 2a BauGB) 

1.2.1 Allgemeines 

Der Umweltbericht wird auf der Basis des Bebauungsplanentwurfs erstellt, der in der nach-

folgenden Abbildung dargestellt ist. 

1.2.2 Art und Maß der baulichen Nutzung - Industriegebiet 

Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar 

vorwiegend solchen Betrieben, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Die Art der 

baulichen Nutzung gemäß Planzeichnung leitet sich aus den einhüllenden standörtlichen 

Vorgaben für den Vorhaben- und Erschließungsplan des Batteriezellwerks ab. Gemäß Be-

bauungsplanzeichnung ist ein Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO festgesetzt.  

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,75 festgesetzt. Demzufolge ist eine maxi-

male Versiegelung des Industriegebiets von ca. 75 % anzunehmen.  

Bauhöhen 

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird durch die maximale Höhe baulicher Anlagen 

(GHmax) in Metern ü. NHN im weiteren Verfahren ergänzt und gemäß Planeinschrieb in 

den Nutzungsschablonen festgesetzt. Die Schornsteinhöhen innerhalb der in der Planzeich-

nung mit ĂHWSñ gekennzeichneten Flächen werden mit mindestens 33,00 m und maximal 

37,00 m über dem Geländemittelpunkt (M) Industriegebiet (Referenzhöhe: 211,5 m ü. NHN) 

festgesetzt. 

Bauweise 

Im Industriegebiet ist die abweichende Bauweise Ăañ festgesetzt. Die Bebauung orientiert 

sich an der Vorhaben- und Erschließungsplanung. Die abweichende Bauweise wird als of-

fene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt, wobei Gebäudelängen von mehr als 

50 m zulässig sind. Dabei wird eine maximale Gebäudelänge von 750 m festgesetzt. Die 

Produktionshallen erfordern die Festsetzung der Überlänge.  

Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen fest-

gesetzt. Sie definieren die Flächen, auf denen das Grundstück baulich ausgenutzt werden 

darf. Dadurch wird die Umsetzung der angestrebten Nutzungen ermöglicht und deren Lage 

räumlich eingegrenzt.  

Flächen für Stellplätze und Garagen  

Ebenerdige Stellplätze für Pkw sind im Industriegebiet ausschließlich innerhalb der dafür in 

der Plan-zeichnung mit ĂStñ festgesetzten Flªchen zulªssig. Dar¿berhinausgehende sons-

tige Stellplätze für PKW sind in oberirdischen Garagen unterzubringen. Diese oberirdischen 

Garagen sowie die zugehörigen Nebeneinrichtungen für Pkw sind nur innerhalb der dafür in 

der Planzeichnung mit ĂGañ festgesetzten Flªchen zulªssig.  
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Abb. 1.2-1: Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Industriegebiet ĂLinsler Feldñ 

 

Quelle: FIRU 2022 
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1.2.3 Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sichern die im Bestand vorhandenen öffent-

lichen Verkehrsflächen und übernehmen diese. Weiterhin werden neu und ersatzweise für 

den Bestand zu errichtende Verkehrsflächen im erforderlichen Umfang zeichnerisch festge-

setzt. Mit den vorgenommenen Festsetzungen ist gewährleistet, dass das geplante äußere 

und innere Erschließungssystem umgesetzt werden kann.  

Im südlichen Bereich der Auf- und Abfahrt der B 269 wird eine Verkehrsfläche mit der be-

sonderen Zweckbestimmung Fuß- und Radweg festgesetzt.  

Die wesentliche Änderung von Landesstraßen bedarf gem. § 39 Abs. 1 SStrG einer Plan-

feststellung, welche gem. § 9 BauGB durch einen planfeststellungsersetzenden Bebauungs-

plan gestaltet werden kann. Im vorliegenden Fall werden die zu verlegenden Landesstraßen 

gem. § 12 Abs. 4 BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit einbezogen und 

für diesen Teil eine planfeststellungsersetzende Wirkung begründet.  

Mit Blick auf die öffentlichen Verkehrsflächen handelt es sich insoweit um einen planfest-

stellungsersetzenden Bebauungsplan. Dementsprechend werden neben der Planzeichnung 

die plangestellten Inhalte des Bebauungsplans als Beiplan dargestellt. Hiervon betroffen 

sind zum einen die bereichsweisen Verlegungen der L 168 sowie der L 279 und die bauli-

chen Anpassungen im Bereich der Auf- und Abfahrt der B 269. Die mit der planfeststellungs-

ersetzenden Wirkung einhergehenden Vorschriften zur Eingriffs-/ Ausgleichsregelung gem. 

§ 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind im Zuge der Umweltprüfung zum Bebauungsplan gem. 

§ 2 Abs. 4 BauGB gesondert aufgeführt und als vollständige Kompensation ausgestaltet.  

1.2.4 Wasserflächen und die Flächen für die Wasserwirtschaft  

Durch das Plangebiet verlªuft ein Gewªsser 3. Ordnung ĂFaulebachñ, welches baupla-

nungsrechlich über die hierzu getroffene Festsetzung gesichert wird.  

1.2.5 Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Parallel zur Bebauungsplanung werden fachtechnische Planungen zur Gas- und Elektrizi-

tätsversorgung des Industriegebietes vorangetrieben. Verifiziert durch Kapazitätsabfragen 

und vor dem Hintergrund, dass in der Umgebung des Plangebietes ein Netz verschiedener 

Leitungsstränge aller Kategorien vorhanden ist, wird die technische Versorgung problemlos 

sichergestellt werden können.  

Wasserversorgung 

Die Leitungen der Trink- und Löschwasserversorgung im Plangebiet befinden sich im Be-

reich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen. 

Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen  

Zwischen der verlegten L 279 und der östlichen Plangrenze ist die Anlage eines bepflanzten 

Sichtschutzwalls geplant. Die Wallaufschüttung dient im Zusammenhang mit der in PF 4 

festgesetzten Bepflanzung der Herstellung eines wirksamen Sichtschutzes zwischen den 

Industrieflächen und der Wohnbebauung Friedrichweilers. Das geplante Böschungsverhält-

nis von maximal 1:3 berücksichtigt die Topografie der Umgebung.  
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Flächen für Wald  

Innerhalb der Bebauungsplanzeichnung sind forstwirtschaftliche Bereiche als Flächen für 

Wald festgesetzt, um die bestehenden Waldstrukturen innerhalb des Plangebiets baupla-

nungsrechtlich zu sichern. Zum Schutz der Waldflächen sind diese Flächen von jeglicher 

Bebauung freizuhalten.  

1.2.6 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  

Festsetzungen für Geh-, Fahr- und Leistungsrechte werden im erforderlichen Umfang vor-

genommen. Insbesondere wird hiermit den Forderungen der Leitungsträger entsprochen. 

Überbauungen und Baumpflanzungen sind nur ausnahmsweise in Absprache mit den Lei-

tungsträgern möglich. Dabei muss eine gegebenenfalls erforderliche Befahrbarkeit gewähr-

leistet sein. Flächen für Geh- und Fahrrechte sind ferner als Grunddienstbarkeiten in das 

Grundbuch einzutragen. 

1.2.7 Verbot oder Vorgaben für die Verwendung bestimmter luftverunreinigender 

Stoffe sowie bauliche und sonstige technische Maßnahmen zur Förderung 

des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie Vorgaben für die Nachbarschaft 

von Betriebsbereichen gem. § 3 Abs. 5a BImSchG  

Die getroffenen Festsetzungen zur Verwendung des Brennstoffs Erdgas erfolgen auf Grund-

lage der lufthygienischen Begutachtung mit Blick auf den Betrieb einer Energiezentrale.  

Innerhalb des Plangebietes sind aus Gründen des Klimaschutzes bauliche und sonstige 

Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien (Photovoltaik) festge-

setzt. Damit ist sichergestellt, lokale gebäude- und flächenbezogene Potentiale auszu-

schöpfen und fossil getragene Energieerzeugung zu substituieren. 

1.2.8 Pflanzmaßnahmen, Grünflächen sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Bebauungsplangebiet Maß-

nahmen und Flächen gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b festgesetzt.  

1.2.9 Externe Ausgleichsmaßnahmen 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der erforderliche ökologische 

Ausgleich nicht innerhalb des Geltungsbereichs auf dem Linslerfeld erbracht werden kann. 

Die derzeitige ökologische Bilanzierung weist ein Defizit von ca. 5 Mio. ÖWE auf. 

Zusätzlich zu den innerhalb des derzeitigen Geltungsbereichs festgesetzten Flächen und 

Maßnahmen zum Ausgleich werden daher weitere externe Ausgleichsmaßnahmen festge-

setzt. 

1.2.10 Flächengrößen und ïanteile, Flächenbilanz 

Für die Ermittlung des Bedarfs an Grund und Boden wird der vorliegende Bebauungsplan-

Entwurf zugrunde gelegt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 97.9 ha.  
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Es ergeben sich innerhalb des Bebauungsplans nachstehende Flächenanteile. 

Tab. 1.2-1: Flächengrößen und -anteile im Plangebiet 

Flächenfestsetzung  
Flächen-

größe 

Anteil an  

Gesamtfläche: 

Industriegebiet 69 ha = 70 % 

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 12 ha = 12 % 

Grün- und Ausgleichsflächen, Wald, Wasserflächen 18 ha = 18 % 

Gesamtfläche 98 ha = 100 % 

 

1.2.11 Geräuschemissionen 

1.2.11.1 Gewerbe 

Aufgrund der Nähe des Industriegebiets zu angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen 

sind schalltechnische Auswirkungen aufgrund der künftigen industriellen Nutzung zu erwar-

ten. Zur Vermeidung möglicher schalltechnischer Konflikte wurde im Sinne einer vorsorge-

orientierten Planung eine Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 für die neuen Indust-

rieflächen erarbeitet. Durch die Emissionskontingentierung wird festgelegt, welche Ge-

räuschemissionen von den künftigen Industrieflächen abgestrahlt werden dürfen, damit an 

den schutzbedürftigen Nutzungen die maßgeblichen Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu 

DIN 18005 óSchallschutz im Stªdtebauô Teil 1 óSchalltechnische Orientierungswerte f¿r die 

stªdtebauliche Planungô vom Mai 1987 bzw. die Immissionsrichtwerte der Sechsten Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Lärm - Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm, vom 26. August 1998 unter Berücksichtigung der Vor-

belastung eingehalten werden. 

Rechtsgrundlage für die Festsetzung von Emissionskontingenten in einem Bebauungsplan 

ist grundsätzlich § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO. Danach können Baugebiete in einem 

Bebauungsplan nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften gegliedert werden.  

Bei einer rein internen Gebietsgliederung ist es aber nach der neuesten Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts erforderlich (BVerwG, U. v. 07.12.2017 ï 4 CN 7.16), ein 

Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkungen festzusetzen oder, was auf dasselbe hinaus-

läuft, ein Teilgebiet zu bilden, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die jeden nach § 9 

BauNVO zulässigen Gewerbebetrieb ermöglichen. Eine solche rein interne Gliederung ist 

mit Rücksicht auf die Nachbarschaft nicht zweckmäßig. Darüber hinaus soll der Bebauungs-

plan auch nicht die Ansiedlung eines beliebigen Gewerbebetriebs ermöglichen, die zuläs-

sige Art der Nutzung in diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird von vornherein 

auf die Ansiedlung eines Batteriezellwerks einschließlich erforderlichen Nebenanlagen be-

schränkt. Andere Industriebetriebe sollen auch nicht zugelassen werden.  

Aus diesen Gründen wird von der Möglichkeit der baugebietsübergreifenden Gliederung 

nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Gebrauch gemacht. In Überherrn gibt es festgesetzte In-

dustriegebiete, die mit keinen Einschränkungen hinsichtlich der Art der zulässigen Betriebe 
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und mit keiner Geräuschkontingentierung versehen sind. Diese unkontingentierten Indust-

rieflächen befinden sich im Industriegebiet Häsfeld der Gemeinde Überherrn, Gemarkung 

Berus, dort festgesetzt als GI III66 in der Form bislang unbebauter vermarktbarer Teilflä-

chen. 

Die Emissionskontingente LEK geben die zulässige, immissionswirksame Schallabstrah-

lung pro Quadratmeter der als Baugrundstücke innerhalb des Industriegebiets festgesetzten 

Flächen an. Die ermittelten Emissionskontingente werden häufig durch nur einen besonders 

kritischen Immissionsort bestimmt, während an anderen Immissionsorten die Planwerte auf-

grund von größeren Abständen und einer geringeren Schutzwürdigkeit des Immissionsorts 

nicht ausgeschöpft werden. 

1.2.11.2 Straßenverkehr 

Durch das Plangebiet werden zusätzliche Quell- und Zielverkehre ausgelöst. Diese führen 

zu einer Verlagerung bzw. zu einer Zunahme des Verkehrs auf öffentlichen Straßen und 

somit auch zu einem Anstieg des Straßenverkehrslärms an den schutzbedürftigen Nutzun-

gen entlang dieser Straßen. Durch einen Vergleich des Straßenverkehrslärms vor der Ent-

wicklung des Gebiets (Analyse-Nullfall 2021) mit dem nach der Entwicklung des Gebiets 

(Prognose-Planfall 2035) wird beurteilt, ob eine relevante Zunahme des Straßenverkehrs-

lärms zu erwarten ist. Der Vergleich des Straßenverkehrslärms für den Prognose-Nullfall 

2035 und den Planfall 2035 weist für die betroffenen Ortslagen in der Umgebung des Plan-

gebiets nur geringfügige, für den Menschen nicht wahrnehmbare Geräuschzunahmen nach.  

 

1.2.12 Emission von Luftschadstoffen 

Durch den Bebauungsplan wird die planungsrechtliche Voraussetzung für die Entwicklung 

eines Industriegebiets geschaffen. Auch im Industriegebiet sind Anlagen nur genehmi-

gungsfähig, wenn in eigenständigen Genehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass die 

immissionsschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Die von den künftigen Nutzungen 

ausgehenden Emissionen müssen die Grenzwerte der einschlägigen gesetzlichen Regel-

werke einhalten. Für Betriebe, nach denen eine Genehmigung nach dem Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) erforderlich ist, wird u.a. die maximal zulässige Belastung der 

Luft beurteilt und festgesetzt. Im Zuge eines solchen Verfahrens sind ggf. auch weiterge-

hende Untersuchungen zu Umweltauswirkungen gemäß UVP-Gesetz und Bundesnatur-

schutzgesetz notwendig, soweit die Anlage und deren Emissionen dies nicht sicher aus-

schließen lassen.  

Im Zuge einer Immissionsprognose für Luftschadstoffe sowie einer Mikroklimatischen Aus-

wirkungsbetrachtung zu Wasserdampfemissionen wurden beispielhaft die lufthygienischen 

Auswirkungen eines maximalen Planungsfalls ĂBatteriezellfabrik SVOLTñ ermittelt und be-

urteilt. Die Immissionsprognosen führen zum Ergebnis, dass die von den geplanten Nutzun-

gen hervorgerufenen Immissions-Zusatzbelastungen im Immissionsmaximum und daher im 

gesamten Beurteilungsgebiet keine schädlichen Umwelteinwirkungen erwarten lassen. 
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1.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Planungsalter-

nativen) (Nr. 2d der Anlage zu § 2a BauGB) 

Im Vorfeld des Vorhabens mit einem Flächenbedarf von mehr als 70 ha wurde eine landes-

weite Standortsuche mit einhergehenden Standortalternativenprüfung durchgeführt. Im Er-

gebnis aller Bewertungsphase und Teilschritte war die Potentialflªche 7 ĂLinslerfeldñ unter 

allen analysierten Flächen insbesondere auf Grund der Erfüllung der vorhabenspezifischen 

unabdingbaren Standortfaktoren als die am besten geeignete Fläche zur Ansiedlung des 

Vorhabens zu klassifizieren.  

 

1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind 

(Nr. 1b der Anlage zu § 2a BauGB) 

1.4.1 Allgemeines 

Die materiellen Anforderungen an die Einhaltung bestimmter Umweltstandards bei der Um-

weltprüfung ergeben sich aus den Maßstäben, die für das jeweilige Planungsverfahren nach 

den einschlägigen Rechtsvorschriften zu beachten sind. Für die Bauleitplanung können von 

Bedeutung sein: 

¶ das allgemeine Ziel des § 1 Abs. 5 BauGB, nach dem Bauleitpläne "eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung (...) gewährleisten" und dazu beitragen [sollen], "eine men-

schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 

städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 

zu entwickeln", 

¶ die Belange des Umweltschutzes des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, 

¶ die Bodenschutzklausel nach § 1a BauGB, 

¶ die Regelungen zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB, 

¶ die umweltbezogenen Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB, 

¶ die umweltbezogenen Darstellungen in Flächennutzungsplänen gemäß § 5 Abs. 2 Nrn. 

5, 6, 9 und 10 BauGB, 

¶ die umweltbezogenen Aussagen in Fachplänen des Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und 

Immissionsschutzrechts, soweit sie für die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 Abs. 7 

BauGB von Bedeutung sind, 

¶ die Erhaltungsziele oder der Schutzweck der Natura 2000-Gebiete (Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) i.S. des Bundesna-

turschutzgesetzes gemäß § 1a Abs. 4 BauGB, 

¶ der Planungsleitsatz des § 50 BImSchG, wonach "bei raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen (...) die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 

so zuzuordnen [sind], dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen 
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(...) in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen (...) auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-

biete (...), so weit wie möglich vermieden werden", 

¶ das Schutzziel des § 1 Abs. 1 BImSchG wonach  ĂMenschen, Tiere und Pflanzen, Bo-

den, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter entsprechend dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem 

Entstehen schªdlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen sindñ. 

 

1.4.2 Landesentwicklungsplan Umwelt (2004) 

Der Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt ĂUmweltñ stellt für das Plangebiet Vorrangge-

biete für Naturschutz, Landwirtschaft und Grundwasserschutz fest. 

Deren Zielaussagen, die einen Bezug zur geplanten Vorhabenansiedlung aufweisen werden 

im nachfolgenden dargelegt.  

1.4.2.1 Vorranggebiete für Naturschutz 

Einordnung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Zielfestlegungen Vorranggebiete für 

Naturschutz (VN) Ziffer 44:  

In den Vorranggebieten für Naturschutz (VN) kommt der Sicherung und der Entwicklung des 

Naturhaushaltes im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme in ihrer typischen 

Struktur und Viel-falt mit der charakteristischen Ausprüfung der abiotischen Naturgüter und 

der typischen Ausstattung mit Tier- und Pflanzenarten ein Vorrang, vor anderen Nutzungs-

ansprüchen zu. Alle diesen Zielsetzungen zuwiderlaufenden Flächennutzungen, insbeson-

dere die Inanspruchnahme für Wohn-, Gewerbe- oder Freizeitbebauung [é] sind nicht zu-

lässig.  
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Abb. 1.4-1: Lage des Plangebiets mit VN / Natura2000-Gebieten 

 

Erläuterung: gerissene Linie = Plangebiet 

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie erfordern "(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 

mit der Verwaltung des Gebiets in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die 

ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen" (vgl. § 31 - 36 BNatSchG). Ein Projekt ist zulässig, 

wenn durch die Schadensbegrenzungsmaßnahmen sichergestellt wird, dass das Gebiet in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht er-

heblich beeinträchtigt wird.  

Im konkreten Fall erfordert dies eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, die darstellt, ob die ge-

planten Nutzungen im Plangebiet das FFH- und Vogelschutzgebiet ĂWarndtñ (DE 6706-301) 

oder das FFH-Gebiet ĂNSG Eulenm¿hle/Welchwiesñ (DE 6706-307) erheblich beeinträchti-

gen, oder aber ob solche Beeinträchtigungen berechtigterweise ausgeschlossen werden 

können. Beeinträchtigungen sind grundsätzlich als erheblich einzustufen, wenn der günstige 

Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und der Arten langfristig nicht erhalten 

oder erreicht werden kann. Artenschutzrechtliche Belange gemäß § 44 BNatSchG werden 

in einer separaten Unterlage beurteilt. 
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1.4.2.2 Vorranggebiete für Landwirtschaft (VL) 

Der Planbereich des ĂLinsler Feldesñ liegt in einem festgelegten Vorranggebiet für Landwirt-

schaft (VL). 

Abb. 1.4-2: Lage des Plangebiets mit VL 

 

Erlªuterungen: VL gr¿n schraffiert, schwarze Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂLinsler Feldñ  

Quelle: Auszug aus dem Geoportal des Saarlandes 

Einordnung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Zielfestlegungen Vorranggebiete für 

Landwirtschaft (VL) Ziffer 51: 

In Vorranggebieten für Landwirtschaft (VL) geht die landwirtschaftliche Nutzung allen ande-

ren Nutzungen vor. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Vorranggebiete für Zwecke 

der Siedlungstätigkeit (Wohnen, Industrie und Gewerbe, Dienstleistungen sowie Freizeitvor-

haben) ist unzulässig.  

1.4.2.3 Vorranggebiete für Grundwasserschutz 

Einordnung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Zielfestlegungen Vorranggebiete für 

Grundwasserschutz (VW) Ziffer 56:  

Vorranggebiete für Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete festzusetzen. 

IN VW ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteili-

gen Einwirkungen zu schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu vermeiden. Soweit nach-

teilige Einwirkungen durch unabweisbare Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu befürchten 

sind, für die keine vertretbaren Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzu-

stellen, dass eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung nicht eintritt. Die Förderung 

von Grundwasser ist unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das notwen-

dige Maß zu beschränken, d.h. die Entnahme des Wassers soll an der Regenerationsfähig-

keit ausgerichtet werden. [é]  

In Vorranggebieten für Grundwasserschutz (VW) können Gewerbe, Industrie und Dienst-

leistungen in VG [é] betrieben werden, soweit sie auf die Erfordernisse des Grundwasser-

schutzes ausgerichtet werden. 
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Abb. 1.4-3: Lage des Plangebiets mit VW 

 

 

1.4.2.4 Erfordernis eines Zielabweichungsverfahrens / relevante Ziele der Raumord-

nung und Landesplanung  

Gemäß § 1 Abs.4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Es ist zum Zeitpunkt des Planaufstellungsbeschlusses vom 22.04.2021 festzustellen, dass 

das eingeleitete Bauleitplanverfahren zur gewerblich-industriellen Inwertsetzung des Stan-

dortes ĂLinsler Feldñ der verbindlichen landesplanerischen Zielvorgabe der Ziffern 51-55 des 

Landesentwicklungsplanes, Teilabschnitt ĂUmweltñ vom 13. Juli 2004 widerspricht, da der 

Standort sich innerhalb eines Vorranggebiets für die Landwirtschaft (VL) befindet, in dem 

die landwirtschaftliche Nutzung allen anderen Nutzungen vorgeht und in denen die Inan-

spruchnahme von Flächen für Zwecke der Siedlungstätigkeit (Wohnen, Industrie und Ge-

werbe, Dienstleistungen sowie Freizeitvorhaben) unzulässig ist. 

Im Weiteren ist der Vorhabenstandort unter Bezugnahme auf die verbindlichen landespla-

nerischen Zielvorgaben für das Vorranggebiet Grundwasserschutz (GW) (Ziffern 56-57) so-

wie das räumlich angrenzende Vorranggebiet Naturschutz (VN) (Ziffern 44) im Hinblick auf 

die Raumverträglichkeit zu bewerten. Die geplante gewerblich-industrielle Nutzung des 

Standortes ĂLinsler Feldñ im Wege der Ansiedlung eines Batteriezellwerkes steht nach dem 

dargestellten Sachverhalt den zeichnerischen und textlichen Festlegungen des Landesent-

wicklungsplanes, Teilabschnitt ĂUmweltñ i.d.F. vom 13. Juli 2004 entgegen, der f¿r den Gel-

tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein Vorranggebiet für Landwirt-

schaft (VL) ausweist. Zugleich wird durch die avisierte Planung die Zweckbestimmung des 
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Vorranggebiets für Grundwasserschutz (VW) sowie die Zweckbestimmungen der Vorrang-

gebiete f¿r Naturschutz (VN) ber¿hrt, wonach hierf¿r ĂUnbedenklichkeitsnachweiseñ gef¿hrt, 

jedoch keine Zielabweichungen beantragt werden. Vor dem Hintergrund der durch die Pla-

nung ausgelösten Betroffenheit des Vorranggebiets für Landwirtschaft (VL) ist es erforder-

lich, durch ein Zielabweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 5 Abs. 1 SLPG 

zu klären, ob im vorliegenden Fall von berührten und entgegenstehenden landesplaneri-

schen Festlegungen des Landesentwicklungsplanes, Teilabschnitt ĂUmweltñ abgewichen 

werden kann. Aus Sicht der Gemeinde Überherrn ist die Abweichung vom Ziel Vorrangge-

biet für die Landwirtschaft VL zugunsten der Ansiedlung des Batteriezellwerks innerhalb 

eines Industriegebiets im konkreten Fall möglich und begründet vertretbar. 

1.4.3 Flächennutzungsplan 

Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Überherrn wird der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans ĂIndustriegebiet Linsler Feldñ in weiten Teilen als Flªchen f¿r die Land-

wirtschaft dargestellt. Darüber hinaus im Westen des Geltungsbereich eine gewerbliche 

Baufläche. Ergänzt werden die Darstellungen durch Fläche für Wald, die bestehenden Ver-

kehrsflächen sowie Wasserflächen und die Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen 

Festsetzungen.  

Abb. 1.4-4: Ausschnitt des FNPs der Gemeinde Überherrn 

 
Erläuterung: schwarz gerissene Linie = Geltungsbereich der FNP-Änderung; grau = gewerbliche 

Bauflächen, gelbgrün = Landwirtschaft, dunkelgrün = Wald, violett = Bahnanlagen 
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Das Bebauungsplanverfahren ĂIndustriegebiet Linsler Feldñ wird in einem Parallelverfahren 

gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. Die Einleitung 

der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren wurde zusammen mit dem 

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans am 22.04.2021 vom Gemeinde Überherrn be-

schlossen. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens wird der Bebauungsplan ĂIndustriegebiet Lins-

ler Feldñ gemªÇ Ä 8 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein. 

 

1.4.4 Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Die Biotoptypenkartierung im Plangebiet ergab im Eingriffsbereich des nordöstlichen sowie 

dem südwestlichen Plangebiet Flächen, für die eine Schutzwürdigkeit gemäß 

§ 30 BNatSchG besteht. 

Bei den geschützten Biotopen handelt es sich zum einen um Gehölz- und Röhrichtbestände 

im Bereich des Faulebachs. Ferner fallen einige Sandrasenflächen im Bereich der Auf- und 

Abfahrten der B 269 unter den gesetzlichen Schutz. 

Abb. 1.4-5: Geschützte Biotope im nordöstlichen Plangebiet 

 

Erläuterungen: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans; 1.2.2 Erlen-Eschenwald, 4.10 

Röhricht, 2.11 Feld-/ Sumpfgehölz 
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Abb. 1.4-6: Geschützte Biotope im südwestlichen Plangebiet 

 

Erläuterungen: gerissene Linie = Geltungsbereich des Bebauungsplans; 2.2.3 Sandrasen 

 

1.4.5 Schutzgebiete i.S.d. Naturschutzrechtes 

1.4.5.1 Landschaftsschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt größtenteils innerhalb der festgesetzten Landschaftsschutzgebiete 

L 3.10.40 und L 3.10.43 im Bereich der Gemeinde  Überherrn. Nach § 4 der LSG-Verord-

nung vom 31.03.1977 (Amtsblatt des Saarlandes vom 20.05.1977, Nr. 19) ist es Ăin den 

geschützten Gebieten verboten, Veränderungen vorzunehmen, die geeignet sind, den Na-

turhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu 

beeinträchtigenñ.  

Darüber hinaus gilt nach Maßgabe des § 26 BNatSchG Folgendes: 

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein be-

sonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten 

und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen 

Bedeutung der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 
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(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 Absatz 1 

und nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charak-

ter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

Um die Ausweisung des Bebauungsplans ĂLinsler Feldñ zu ermºglichen, wird die Ausglie-

derung aus den genannten Landschaftsschutzgebieten beantragt. Die Grenzen der auszu-

gliedernden Teilfläche wurden auf der Grundlage des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans gemäß Aufstellungsbeschluss vom 22.04.2021 und öffentlicher Bekanntmachung im 

Überherrner Anzeiger vom 20.05.2021 festgelegt.  

Der Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ hat eine FlªchengrºÇe von 98 ha, von denen ca. 94 ha 

innerhalb des Landschaftsschutzgebiets liegen.  

Abb. 1.4-7: Lage der Landschaftsschutzgebiete und der Ausgliederungsfläche 

 

Erläuterungen: blaue Linie = Ausgliederungsfläche, grün gepunktet = Landschaftsschutzgebiete 
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1.4.5.2 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 

(Natura 2000-Gebiete) sowie Naturschutzgebiete 

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen FFH- und Vogelschutzgebiete. 

Abb. 1.4-8: Lage des Plangebiets mit Natura2000-Gebieten 

 

Erläuterung: gerissene Linie = Plangebiet der Batteriezellfabrik 

Nach Artikel 6 der FFH-Richtlinie erfordern "(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 

mit der Verwaltung des Gebiets in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die 

ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen" (vgl. § 31 - 36 BNatSchG). Ein Projekt ist zulässig, 

wenn durch die Schadensbegrenzungsmaßnahmen sichergestellt wird, dass das Gebiet in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht er-

heblich beeinträchtigt wird.  

Im konkreten Fall erfordert dies eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, die darstellt, ob die ge-

planten Nutzungen im Plangebiet das FFH- und Vogelschutzgebiet ĂWarndtñ (DE 6706-301) 

oder das FFH-Gebiet ĂNSG Eulenm¿hle/Welchwiesñ (DE 6706-307) erheblich beeinträchti-

gen, oder aber ob solche Beeinträchtigungen berechtigterweise ausgeschlossen werden 

können. Beeinträchtigungen sind grundsätzlich als erheblich einzustufen, wenn der günstige 

Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und der Arten langfristig nicht erhalten 

oder erreicht werden kann. 
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1.4.5.3 Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Alle Flächen des Untersuchungsraums wurden im Rahmen der OSIRIS-Kartierung auf Vor-

kommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie kartiert und sind im Geo-

portal Saarland verfügbar. Dabei wurden auch Lebensraumtypen außerhalb der FFH-Ge-

bietsflächen erfasst. Gemäß den Informationen im Geoportal wurden die Daten 2015 aktu-

alisiert.  

Den nachfolgenden Abbildungen ist zu entnehmen, dass im Bereich der Faulebachquerung 

ein ca. 10253 m² großer Eichen-Hainbuchenbestand (BT-6706-0170-2021) als Lebens-

raumtyp LRT 9160 dargestellt ist. Durch die Verlegung der L 168 gehen nach derzeitigem 

Planungsstand ca. 614 m² der LRT-Flächen verloren. 

Abb. 1.4-9: Lebensraumtypen im Umfeld des Plangebiets 

 

Erläuterungen: schwarze Linie = Plangebiet, schraffiert = FFH-Lebensraumtypen,  

roter Kreis = Lage des LRT 9160 
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1.4.6 Wasserschutzgebiete 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb der Wasserschutzzone 

III der ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiete C 20 Bisttal der energis-Netzgesellschaft 

mbh1 und C 24 Hufengebiet der Stadtwerke Völklingen GmbH. Ein Teilbereich liegt inner-

halb des geplanten Wasserschutzgebiets Bisten der Kommunalen Dienste Überherrn 

(KDÜ). 

Abb. 1.4-10 Lage des Plangebiets innerhalb der geplanten und festgesetzten Trink-

wasserschutzgebiete 

 

Quelle: GWW 2021 
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2. BESTANDSAUFNAHME DER EINSCHL GIGEN ASPEKTE DES DERZEITI-

GEN UMWELTZUSTANDS (NR. 2A ANLAGE ZU Ä 2A BAUGB) 

2.1 Mensch, einschließlich menschlicher Nutzungen 

Aufgrund der Nähe des Industriestandortes zu angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen 

in den Ortslagen von Überherrn und aufgrund der Veränderungen des Verkehrsaufkom-

mens auf öffentlichen Straßen durch die Entwicklung des Gebiets, sind die Auswirkungen 

des Gewerbe- und Straßenverkehrslärms auf das Schutzgut Mensch zu untersuchen. 

2.1.1 Gewerbelärm 

2.1.1.1 Allgemeines 

Zur Vermeidung möglicher schalltechnischer Konflikte wurde im Sinne einer Vorsorge ori-

entierten Planung im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens [1) eine Geräuschkon-

tingentierung nach DIN 45691 für die geplanten Industrieflächen erarbeitet. Nachfolgende 

Ausführungen wurden diesem Fachgutachten entnommen. Im Zuge der Ermittlung der zu-

lässigen Emissionskontingente für die Industrieflächen sind in Bezug auf die Bewertung des 

derzeitigen Umweltzustands zum einen die vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen (Im-

missionsorte) zu identifizieren. Die nachfolgende Tabelle listet die maßgeblichen Immissi-

onsorte der Emissionskontingentierung und deren Schutzwürdigkeit auf.  

Tab. 2.1-1: Betrachtete Immissionsorte mit Gebietseinstufung gemäß den vorlie-

genden Bebauungsplänen und in Ansatz gebrachte Immissionsricht-

werte basierend auf den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 zu DIN 

18005 

Nr.  Bezeichnung  Immissionsrichtwert in dB(A)  

tags                 nachts  

Gebiet 

IO 01 Warndtstraße 103 60  45  MI 

IO 02 Einsteinweg 11 50  35 WR 

IO 03 Rudolf-Diesel-Ring 21 50  35 WR 

IO 04 Forsthausstraße 110 55 40 WA 

IO 05 Forsthausstraße 101 55 40 WA 

IO 06 Linslerhof 60  45  MI 

IO 07 Linslerhof 60  45  MI 

Quelle: [1] 
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Abb. 2.1-1: Lage der maßgeblichen Immissionsorte 

 

Quelle: [1] 

2.1.1.2 Vorbelastung Gewerbelärm 

Die Vorbelastung beschreibt in schalltechnischer Hinsicht den derzeitigen Umweltzustand 

bezüglich der Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm. 

Eine Berücksichtigung der Vorbelastung durch Gewerbelärm ist gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA 

Lªrm nur dann erforderlich, wenn der Immissionsbeitrag durch das Vorhaben als Ărelevantñ 

mit Bezug auf die in Summe geltenden Immissionswerte anzusehen ist. Ist der Immissions-

beitrag nicht relevant, kann entsprechend der Regelungen der TA Lärm i.d.R. auf eine wei-

tergehende Betrachtung der Vorbelastung verzichtet werden. 

Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Vorbelastungen ist im weiteren Verfahren zu 

klären. 
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2.1.2 Verkehrslärm 

2.1.2.1 Allgemeines 

Als schutzbedürftige Nutzungen sind in der Umgebung des Plangebiets insbesondere die 

vorhandenen Wohn- und Mischgebiete entlang der das Plangebiet erschließenden öffentli-

chen Straßen zu berücksichtigen. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurden in einer Ver-

kehrsuntersuchung Betrachtungen hinsichtlich des durch das geplante Vorhaben ausgelös-

ten Verkehrsaufkommens und dessen Verteilung auf das vorhandene Verkehrsnetz vorge-

nommen, das zur Erschließung des Plangebiets dient. 

In der Verkehrsuntersuchung wurden die folgenden Verkehrsmengen (DTV) ermittelt: 

- Prognose-Nullfall 2035 

- Prognose-Planfall 2035 

Zu den zu erwartenden Verkehrsmengen auf den Hauptzufahrtsstraßen zum Plangebiet im 

Nullfall 2035 (ohne Verwirklichung der Planung) und im Planfall 2035 (nach Verwirklichung 

der Planung) liegen Verkehrsprognosen vor. Auf der Grundlage dieser Verkehrsprognosen 

werden gemäß RLS-19 die lªngenbezogenen Schallleistungspegel LWó der Straßenab-

schnitte im Nullfall 2035 und im Planfall 2035 jeweils am Tag und in der Nacht berechnet. 

Aus den Differenzen der lªngenbezogenen Schallleistungspegel LWó im Planfall und im Null-

fall werden die durch die Planung zu erwartenden Verkehrslärmpegelerhöhungen entlang 

dieser Hauptzufahrtsstraßen berechnet.  

Die betrachteten Straßenabschnitte sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  

  



Gemeinde Überherrn Umweltbericht / VORENTWURF 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ Fassung Frühzeitige Beteiligung 

 

14.11.2021 Seite 37 

Abb. 2.1-2: Lage der betrachteten Straßenabschnitte 

 

Erläuterungen: Bestand rot, Planung blau 

Für die betrachteten Straßenabschnitte werden im Prognose-Nullfall 2035 folgende Ver-

kehrsmengen angegeben. 

Tab. 2.1-2: Verkehrsmengen ï Straßen Prognose-Nullfall 

Quelle: [1] 

Alle detaillierten Eingangsgrößen sowie die berechneten Schallemissionspegel der Straßen 

können dem Schalltechnischen Fachgutachten [1] entnommen werden. 
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2.1.2.2 Beurteilung der Vorbelastung Straßenverkehrslärm 

Aus den in vorgenannter Tabelle angegebenen Verkehrsmengen werden die längenbezo-

genen Schallleistungspegel der einzelnen Straßenabschnitte berechnet. Für die Straßenab-

schnitte 1 bis 4 innerhalb der Ortslage wird eine zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 50 

km/h angesetzt. Für die übrigen Straßenabschnitte werden die zulässigen Höchstgeschwin-

digkeiten mit 100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw angesetzt. Bei der Berechnung der 

längenbezogenen Schallleistungspegel werden die in vorgenannter angegebenen Lkw-Zah-

len gemäß RLS-19 auf die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 verteilt. Für die einzelnen Stra-

ßenabschnitte werden gemäß RLS-19 die in der folgenden Tabelle aufgeführten Schallleis-

tungspegel berechnet. 

Tab. 2.1-3: Verkehrslªrm Schallleistungspegel LWó- Nullfall 

 

Quelle: [1] 

2.1.2.3 Bewertung der Vorbelastung durch Verkehrslärm 

Die Ermittlung der Belastung im Prognose-Nullfall 2035 zeigt, dass durch den Straßenver-

kehr bereits im LWó ï Nullfall zum Teil erhebliche Überschreitungen der Orientierungswerte 

des Beiblatt 1 zur DIN 18005 vorherrschen. Dies gilt somit auch, wenn die geplanten Nut-

zungen im Plangebiet nicht umgesetzt werden. 

 

2.1.3 Landwirtschaft 

2.1.3.1 Bestand 

Landwirtschaft im Saarland 

Allgemeines 

Gemäß den Angaben des Statistischen Landesamts für das Jahr 2016 wurden 77.755 ha 

landwirtschaftlich genutzt. An der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche hatte das 

Ackerland mit 35.409 ha einen Anteil von 46,2 %. Weitere 53,3 % sind Dauergrünland. 

Sonstige Nutzungen wie Dauerkulturen, darunter Obstanlagen, Baumschulen oder Rebflä-

chen, machten zusammen nur 0,5 % der Fläche aus.  
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In Abhängigkeit vom bodenbildenden Substrat zeichnen sich im Saarland regionale Schwer-

punkte mit einem überdurchschnittlichen Anteil hoher bis sehr hoher Ertragsfähigkeit ab. 

Hierzu gehören die Gäulandschaften mit nährstoffreichen Böden im Muschelkalk und Keu-

per (Mosel-Saar-Gau, Saar-Nied-Gau und Bliesgau). Als Standorte mit hochwertigen Böden 

bilden sich weiterhin die Tal- und Auenlagen der Saar und Mosel und ihrer Nebenflüsse ab. 

Große zusammenhängende Flächen mit sehr hoher Bodengüte finden sich z.B. in der Re-

micher und Merziger Talweitung (Schwemlingen, Saargauer Wiesen) sowie der Kapuzi-

neraue bei Saarlouis. Auch lößlehmbedeckte Flächen, wie z.B. Terrassenlagen bei Merzig 

oder auch in der Losheimer Schotterflur korrelieren häufig mit einem hohen Ertragspoten-

zial. Mit einem Flächenanteil von insgesamt 17 % weisen im Saarland etwas weniger als ein 

Fünftel der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) Böden mit einem hohen bis sehr hohen Er-

tragspotenzial (Ackerzahl > 50) auf, während der Anteil von Standorten mit geringem und 

sehr geringem Ertragspotenzial (Ackerzahl < 40) etwa 41 % der LN ausmacht (Tab. 2.1-5). 

Im Bereich des Buntsandsteins, der auch im Plangebiet in Überherrn vorherrscht, finden 

sich verstärkt Standorte mit sehr geringer und geringer Leistungsfähigkeit. 

Abb. 2.1-3: Landwirtschaftliche Nutzflächen im Saarland 

 

  

Plangebiet 
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2.1.3.2 Vorranggebiete für Landwirtschaft (VL) im Saarland 

Innerhalb der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) Saarland wurden Gebiete als 

Vorranggebiete Landwirtschaft vorgeschlagen, die entweder 

¶ Flächen mit einer sehr guten Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung. Diese Flächen 

weisen eine Bodenbewertung über 50 Bodenpunkten auf und sind weitgehend eben 

(< 12 Grad Hangneigung) sind, oder  

¶ hofnahe Flächen weiterführender Betriebe. Hierbei wurden Flächen innerhalb einer Ent-

fernung von 500 m vom Betriebssitz als hofnah bezeichnet. Je nach konkreter Bewirt-

schaftungssituation vor Ort (Hauptbewirtschaftungsrichtung, präferierte Lagen) und 

Größe bzw. Dichte der Betriebe wurde von diesem Wert jedoch im Einzelfall abgewichen. 

Nach Abstimmung mit konkurrierenden Nutzungen wurden insgesamt 36.812 ha als VL vor-

geschlagen. 

Aufgrund der geringen und sehr geringen Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung ist 

davon auszugehen, dass die Ausweisung des VL in Überherrn auf der Grundlage der 

Hofnähe zum Linslerhof, als Eigentümer der Flächen, erfolgte. 

Abb. 2.1-4: Landesplanerische Zielsetzungen der AEP Saarland 

 

 

  

Plangebiet 
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Landwirtschaft in der Gemeinde Überherrn 

Nach Angaben des Statistischen Landesamts wurden 2015 mehr als die Hälfte (1.801 ha 

oder ca. 53 %) der Gemarkungsfläche landwirtschaftlich genutzt. Ähnliche Verhältnisse 

weist auch der Landkreis Saarlouis (ca. 22.000 ha LN) mit im Durchschnitt 50% landwirt-

schaftlicher Fläche auf. 

Die Landwirtschaft nimmt somit einen im Vergleich zu anderen saarländischen Gemeinden 

relativ hohen Stellenwert ein. Die Landwirtschaft prägt nicht nur das Landschaftsbild, son-

dern auch - in allerdings unterschiedlichem Maße - das Ortsbild, handelt es sich bei Über-

herrn doch nach wie vor um eine Landgemeinde. Landwirtschaftlich geprägt sind dabei vor 

allem noch die Ortsteile Altforweiler und Felsberg. In der Vergangenheit war der Anteil der 

landwirtschaftlichen Fläche an der Gemeindefläche noch höher. Bei der Form der landwirt-

schaftlichen Nutzung überwiegt die Ackernutzung deutlich gegenüber der Grünlandnutzung. 

Dabei bilden die flächenabhängige Viehhaltung und der Futteranbau einen eindeutigen 

Schwerpunkt in der Landwirtschaft. Flächenunabhängige tierische Veredlung (Massentier-

haltung) und Marktfruchtanbau kommen nur in geringem Maße vor. Bei der Grünlandnut-

zung überwiegt die Wiesen- und Mähweidenutzung deutlich gegenüber der reinen Weide-

nutzung (FNP 2006). 

Eigentums- und Pachtverhältnisse im Plangebiet 

Alle landwirtschaftlichen Nutzflächen des Bebauungsplangebiets befinden sich im Eigentum 

des Linslerhofs. Das Gut ñLinslerhofñ wurde im Jahr 1465 erstmals urkundlich erwªhnt und 

ist heute im Besitz der Familie Boch-Galhau. Dieser größte Hof des Saarlandes befindet 

sich direkt nºrdlich des Plangebiets an der ñIndustriestraÇeñ. Auf dem Hof wird nach wie vor 

Landwirtschaft betrieben. Der Linslerhof zeichnet sich neben seiner Größe durch eine Ho-

telerie inklusive eines überregional bekannten Restaurants sowie eine Jagdschule und ei-

nen Reiterhof aus. 

2.1.3.3 Bewertung 

Bewertung der Bodengüte 

Allgemeines 

Die Bodenschätzung der Finanzverwaltung des Saarlandes produziert Karten des Er-

tragspotentials landwirtschaftlich genutzter Standorte mit besonders hoher Auflösung, in-

dem sie bodenkundliche Parameter im Gelände aufnimmt und kartiert. Die Daten der Bo-

denschätzung, die im Geoportal Saar abrufbar sind, sind bodenkundlich auswertbar und 

dienen u.a. praxisnahen Fragestellungen in der Raumordnung, der Flurneuordnung, der 

Landwirtschaft und der Erstellung von Bodenfunktionskarten. 

Bodenzahl 

Mit der Bodenzahl für Ackerschätzung und der Grünlandgrundzahl für Grünlandschät-

zung wird auf Grundlage des jeweiligen Schätzungsrahmens die natürliche Ertragsfä-

higkeit der Böden geschätzt. Auf Grundlage des Ackerschätzungsrahmens wird die Bo-

denzahl für Acker anhand von 9 Bodenarten, 7 Zustandsstufen und 4 Entstehungsarten 

festgelegt. Auf Grundlage des Grünlandschätzungsrahmens basiert die Einschätzung 

der Grünlandgrundzahl für Grünland auf 5 Bodenarten, 3 Bodenstufen sowie auf den 



Gemeinde Überherrn Umweltbericht / VORENTWURF 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ Fassung Frühzeitige Beteiligung 

 

14.11.2021 Seite 42 

Klima- und Wasserverhältnissen. Mit Zu- und Abschlägen bei der Festlegung von Bo-

denzahl bzw. Grünlandgrundzahl werden außerdem Unterschiede in der Ertragsfähig-

keit berücksichtigt, die auf Klima- und Wasserverhältnisse, Geländegestalt oder Stein-

gehalt und andere Faktoren zurückzuführen sind. Diese werden mit der Ackerzahl bzw. 

Grünlandzahl berücksichtigt. Je höher die Wertzahl, umso höher ist die natürliche Er-

tragsfähigkeit des Bodens. 

Bewertung der Reliefsituation 

Aufgrund der bewegten Topografie des Saarlandes ist die Reliefsituation landwirtschaftli-

cher Flächen für ihre Nutzbarkeit in vielen Fällen von großer Bedeutung. Daher wurde zur 

Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung von Flächen eine Bewertung aller kar-

tierten Flächen nach folgenden Kategorien vollzogen: 

¶ ebene bzw. leicht hängige Flächen: unter 12 Grad Hangneigung, 

¶ hängige Flächen: 12 bis 24 Grad Hangneigung, 

¶ steile Flächen: über 24 Grad Hangneigung, 

¶ Auenlagen. 

Das Plangebiet wird in Nord-Süd-Richtung als ebene bis leicht hängige Lage bewertet mit 

Hangneigungen zwischen 1 und 3 Grad im zentralen Plangebiet und Hangneigungen von 5 

bis 6 Grad im südwestlichsten Teilbereich. 

Ertragspotenzial 

Aus den Bodenwerten und dem Relief bzw. der Erosionssensibilität (tolerierbarer Bodenab-

trag in t/ha . a) abgeleitet, ergibt sich eine Abschätzung des natürlichen Ertragspotenzials. 

Die in der Tabelle 2.1-4 dargestellten Ertragspotenzialklassen charakterisieren die Boden-

einheiten hinsichtlich ihrer natürlichen Leistungsfähigkeit für Ackerbau, bei welchem eine 

optimale, d.h. die Leistungsfähigkeit erhaltende Bewirtschaftung ohne darüberhinausge-

hende ertragssteigernde Bewirtschaftungsmaßnahmen angenommen wird. Die Bewer-

tungsklassen sind an das Spektrum der saarländischen Böden angepasst, so dass bereits 

Böden mit mittleren Wertzahlen als hochwertig eingestuft wurden. 

Tab. 2.1-4: Klassifizierung des natürlichen Ertragspotenzials landwirtschaftlich 

genutzter Böden 

Acker- oder Grün-
landzahl 

Einstufung des Ertragspo-
tenzials 

Anteil an der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche im Saarland 

< 30 sehr gering 8 

30 ï 39 gering 33 

40 ï 49 mittel 42 

50 ï 59 hoch 14 

> 59 sehr hoch 3 

Quelle: Dokumentation zur Karte des natürlichen Ertragspotenzials landwirtschaftlich genutzter Böden im 

Saarland (Bodeninformationssystem des Saarlandes (SAARBIS)) 
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2.1.3.4 Bodengüte im Plangebiet 

Die Bodenwerte der landwirtschaftlichen Nutzflächen des Plangebiets sind der Abbildung 

2.1-5 zu entnehmen. Die Klassenzeichen und Ertragswertzahlen aller landwirtschaftlich ge-

nutzter Teilflächen sind in der Tabelle 2.1-5 dargestellt. 

Tab. 2.1-5: Bodenschätzung der landwirtschaftlichen Nutzflächen des Plangebiets 

Nr. Bodenart Zu-
stands-

stufe 

Bodenzahl / 
Grünland-
grundzahl 

Acker-/ Grün-
landzahl 

Fläche Ertrags-
messzahl * 

1 S 5 20 21 8.672 1.821,1 

2 Sl 5 26 28 89.255 24.991,4 

3 Sl 4 28 31 125.948 39.043,9 

4 Sl 4 30 34 24.476 8.321,8 

5 Sl 5 28 26 21.440 5.574,4 

6 Sl 5 28 31 64.088 19.867,3 

7 S 4 26 29 40.068 11.619,7 

8 Sl 5 26 28 28.957 8.108,0 

9 Sl 4 30 28 12.534 3.509,5 

10 S 4 33 37 40.788 15.091,6 

11 Sl 4 30 34 85.682 29.131,9 

12 Sl 5 28 31 9.785 3.033,4 

13 Sl 4 30 32 94.920 30.374,4 

14 S IIa 4 26 22 10.437 2.296,1 

15 lS IIa 4 30 26 6.015 1.563,9 

16 S 4 26 28 2.308 646,2 

17 Sl 4 30 34 33.400 11.356,0 

18 Sl 4 28 31 26.519 8.220,9 

19 Sl 4 30 33 34.420 11.358,6 

20 Sl 4 30 33 29.907 9.869,3 

21 Sl 4 30 30 2.639 791,7 

22 Sl 4 26 28 12.274 3.436,7 

23 Sl 4 30 33 6.538 2.157,5 

24 Sl 5 26 29 19.730 5.721,7 

Summe    830.800 257.907,1 

* Die Ertragsmesszahl ist das Produkt aus der in qm ausgedrückten Fläche und der durch 100 geteilten Wertzahl 

der Bodenschätzung. 

Insgesamt werden ca. 25,2 ha der landwirtschaftlichen Nutzflächen als sehr gering, ca. 

57,9 ha als gering bewertet. Die Summe der Ertragswertzahlen für die in Anspruch genom-

menen Flächen beläuft sich auf ca. 257.907. 
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Abb. 2.1-5: Acker- / Grünlandzahlen des Plangebiets 

 

 

2.1.3.5 Ertragspotenzial im Plangebiet 

Die Abbildung 2.1-6 zeigt, dass das natürliche Ertragspotenzial der landwirtschaftlich ge-

nutzten Flªchen des Plangebiets insgesamt als Ăsehr geringñ und Ăgeringñ bewertet werden. 

Abb. 2.1-6 Ertragspotenzial der Landwirtschaftlichen Nutzflächen im Plangebiet 

 
Quelle: Geoportal Saar 
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2.1.4 Lichtimmissionen 

2.1.4.1 Bestand 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als nahezu vollständig landwirtschaftlich genutzte Fläche 

dar. An vorhandenen Lichtquellen in der Umgebung sind die beleuchteten Verkehrswege 

(z.B. Forsthausstraße) sowie die angrenzenden Siedlungsbereiche mit Wohn- und Misch-

gebieten zu nennen. 

2.1.4.2 Bewertung 

Das Plangebiet kann somit als sehr gering vorbelastet hinsichtlich vorhandener Lichtemit-

tenten bewertet werden. 

 

 

2.2 Tiere, biologische Diversität 

2.2.1 Bestand 

2.2.1.1 Untersuchungsumfang 

Faunistische Erhebungen und die Bewertung der erfassten Tiervorkommen ermöglichen die 

Darstellung von geschützten Arten sowie der indikatorgruppenspezifischen landschaftsöko-

logischen Wertigkeit von Lebensräumen bzw. Lebensraumkomplexen. Darüber hinaus die-

nen die faunistischen Erhebungen zur Darstellung der Empfindlichkeit gegenüber potenzi-

ellen Störwirkungen der geplanten Nutzungen im Plangebiet und ggf. zur Entwicklung von 

geeigneten Ausgleichsmaßnahmen im Umfeld. Unter Berücksichtigung der Biotoptypen im 

Plangebiet wurden bislang zwischen 2018 und Dezember 2021 folgende Tiergruppen un-

tersucht: 

Avifauna 

¶ Brutvögel 

¶ Rast- und Zugvögel 

Säugetiere 

¶ Fledermäuse 

¶ Haselmaus 

¶ Wildkatze 

Herpetofauna 

¶ Reptilien 

¶ Amphibien 

Wirbellose 

¶ Libellen 

Nachfolgende Ausführungen stützen sich auf die Erhebungsergebnisse der tierökologischen 

Erhebungen [12]. 
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Fachbeitrag Artenschutz (Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung) 

Im Rahmen der Bauleitplanung wird ein gesonderter ĂFachbeitrag Artenschutzñ erstellt. Im 

Fachbeitrag Artenschutz werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 13 und 14 beson-

ders und streng geschützten Arten, die durch das Vorhaben erfüllt werden könnten, ermittelt 

und dargestellt. Der Fachbeitrag Artenschutz stellt somit fest, ob die Kriterien für die Ver-

botstatbestände (Schädigungs-, Tötungs- und Störungsverbot) erfüllt sind. Wesentlich dafür 

ist, ob alle von den geplanten Nutzungen potenziell beeinträchtigten Tierarten mit ihren Po-

pulationen sich in ihrem Erhaltungszustand nicht verschlechtern bzw. eine ausreichende 

Lebensraumfläche für den Fortbestand der Populationen erkennbar erhalten bleibt. Anteil 

daran können einerseits die Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ha-

ben. Darüber hinaus ist zu klären, ob im Umfeld der geplanten Nutzungen hinreichend ge-

eignete Habitatstrukturen bestehen und verbleiben, die den betroffenen Tierarten respektive 

derer Lokalpopulationen die weitere Existenz im angestammten Raum dauerhaft ermögli-

chen können. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob der Planvollzug, d.h. die 

Ansiedlungen der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen, grundsätzlich möglich ist 

oder ob er an Anforderungen des Artenschutzrechts scheitert. 

2.2.1.2 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum hat eine Ausdehnung von rund 164 ha (max. ca. 2,6 km breit und 

max. 1 km hoch). Westlich grenzt der ¦berherrner Ortsteil ĂWohnstadtñ, im Nordwesten lie-

gen gewerblich genutzte Flächen, u.a. der Fa. Mosolf ACÜ - Auto Service Center Überherrn 

GmbH, einem auf Fahrzeugtransport, -umschlag und -lagerung spezialisierten Unterneh-

men. Die an den Erfassungsraum angrenzende, rund 40 ha große Fläche bietet Platz für bis 

zu 14.000 Fahrzeuge. Südlich schließt ein großes, nur sehr dünn besiedeltes Waldgebiet, 

der Warndt, an. Erst nach ca. 6 km in SSO-Richtung wird wieder eine Straße (L 165 von 

Ludweiler nach Carling / F) gequert. Der durchgängig bewaldete Bereich setzt sich von dort 

für weitere 6 km fort (bis St. Nikolaus), wo wiederum lediglich eine Straße (L 277, Karls-

brunn-Lauterbach) zu überqueren ist. Der Warndtwald ist ein wichtiges Refugium für Tiere 

und Pflanzen in der Region. Dem wird u.a. durch die Einstufung als NATURA 2000-Gebiet 

Rechnung getragen. Südöstlich grenzt der Ortsteil Friedrichweiler der Gemeinde Wadgas-

sen an das Untersuchungsgebiet an. Östlich befinden sich Offenlandbereiche an, die primär 

agrarisch genutzt werden. Im Nordosten schließt das naturschutzfachlich bedeutsame 

Feuchtgebiet Eulenmühle / Welschwies (Bisttal, Höllengraben, s.u.) an. Nördlich grenzt der 

Untersuchungsraum auf seiner gesamten Länge an die mittlerweile stillgelegte Bahnstrecke 

ĂVºlklingen-Thionvilleñ. Dahinter liegt der Linslerhof sowie weitere agrarisch genutzte Flä-

chen (z.B. Spargelacker).  

Für die Bereiche der zu berücksichtigenden FFH- und Vogelschutzgebiete ĂWarndtñ und 

ĂEulenm¿hleñ wird auf faunistische Erhebungen zur¿ckgegriffen, die im Rahmen des Moni-

torings bzw. der Managementpläne regelmäßig erhoben werden. Dabei wird grundsätzlich 

angenommen, dass die in den Erfassungen nachgewiesenen Arten sowie alle im Standard-

datenbogen aufgelisteten Arten in allen potenziell als Lebensraum geeigneten Bereichen 

der FFH-/ Vogelschutzgebiete vorkommen könnten, auch wenn sie im Jahr der Erhebungen 

nicht nachgewiesen werden konnten. 
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Der eigentliche Untersuchungsraum setzt sich primär aus Offenland (Äcker, Mähwiesen, 

Brachen) zusammen. Es werden nördlich des Plangebiets etwa 18 ha von Photovoltaikan-

lagen (PV) bedeckt. Auf den Warndt (Streifen am südlichen Gebietsrand) entfallen etwa 

12 ha. Weitere, von Baumgruppen bzw. Gebüschen bedeckte Bereiche sind eher rar und 

im Westen bzw. Osten der Fläche zu finden. Die große, zentrale Ackerfläche, die den Groß-

teil des Plangebiets einnimmt, ist ca. 54 ha groß. Sie wird lediglich durch einen in Nord-Süd-

Richtung verlaufenden Hecken- / Gebüschstreifen getrennt. Weitere, aus Naturschutzsicht 

relevante bzw. wertgebende Strukturen fehlen dort ansonsten. Auch gibt es keine kleinflä-

chig abwechselnde Anpflanzung unterschiedlicher Feldfrüchte. Zum Zeitpunkt der Erhebun-

gen herrschte dort jeweils westlich und östlich des Heckenstreifens quasi eine Monokultur 

vor.  

Abb. 2.2-1: Untersuchungsraum der faunistischen Erhebungen 

 

Erläuterungen: rote Linie = Untersuchungsgebiet eigene Erhebungen Fauna, grüne Schraffur = FFH- und 

Vogelschutzgebiete (südlich = Warndt, nordöstlich = Eulenmühle); Quelle: Google Satellite, in QGIS 

verändert 

 

Nachfolgende Abbildungen vermitteln einen Eindruck des Untersuchungsraumes ï sowohl 

aus der Luft (Drohnenaufnahmen aus ca. 100m Höhe) wie auch vom Boden. 
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Abb. 2.2-2: Drohnenaufnahme des Untersuchungsraums (Blickrichtung Westen) 

Erläuterungen: rechter Bildrand = PV-Anlage, unterer Bildrand zwischen Heckenstreifen verläuft der Fau-

lebach; linker Bildrand = Warndt 

Abb. 2.2-3: Drohnenaufnahme des Untersuchungsraums (Blickrichtung Osten) 

 

Erläuterungen: PV-Anlage am linken Bildrand; Warndt am rechten Bildrand; Bildmitte die B 269 mit Que-

rung der L 168; Gehölzbestand im Vordergrund zeigt Verlauf des Höllengrabens 
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Abb. 2.2-4: Drohnenaufnahme des Untersuchungsraums (Mosolf-Gelände) 

 

Erläuterungen: B 269 am rechten Bildrand; Bildmitte mit Abstellflächen der Fa. Mosolf; Bahnanlagen un-

terhalb der Abstellflächen 

 

2.2.1.3 Begehungstermine 

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Freilandarbeiten am 15. Februar  bis zum 9. De-

zember 2021 Begehungen an 94 Tagen durchgeführt, womit sich eine sehr hohe Bepro-

bungsdichte ergibt.. Tabelle 2.2-1 stellt die Schwerpunkttätigkeiten bei den jeweiligen Be-

gehungen dar. In Abb. 2.2-5 sind die gpx-Tracks dargestellt, die während der Erfassungen 

aufgezeichnet wurden. 
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Tab. 2.2-1: Übersicht der faunistischen Begehungstermine 

Datum Tageszeit Wetterlage Erfassungsschwerpunkt 

Februar 

15.2. vormittags bedeckt, bis 2 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

16.2. nachmittags bedeckt, bis 10 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

17.2. vormittags meist bedeckt, bis 8 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

18.2. vormittags teils bedeckt, bis 8 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

19.2. vormittags Nebel/Sprühregen, bis 6 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

24.2. nachmittags sonnig, bis 18 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

25.2. nachmittags sonnig, bis 18 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

März 

1.3. nachmittags sonnig, bis 12 °C Gebietseindruck / Strukturkartierung 

2.3. nachmittags sonnig, bis 15 °C Aufbau Fotofallen, allg. Erfassung 

4.3. vormittags regnerisch, 6 °C Aufbau Fotofallen, allg. Erfassung 

5.3. (vor)mittags stark bewölkt, bis 4 °C Aufbau Fotofallen, allg. Erfassung 

8.3. morgens sonnig, bis 3 °C u.a. Brutvögel 

15.3. nachmittags teils bewölkt, bis 9 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

17.3. nachmittags zeitw. Schneeregen, bis 4 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

18.3. nachmittags/abends bedeckt, bis 4 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

19.3. nachmittags zeitw. Schneefall, um 3 °C allg. Erfassung 

23.3. morgens überwiegend bedeckt, bis 6 °C u.a. Brutvögel 

25.3. vormittags teils bedeckt, bis 11 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

31.3. nachmittags sonnig, bis 23 °C u.a. Drohnenbefliegung 

April 

1.4. nachmittags wolkig, bis 22 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen 

6.4. morgens wolkig, bis 2 °C u.a. Brutvögel 

12.4. nachmittags stark bewölkt, bis 7 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

13.4. nachmittags/abends wolkig, bis 7 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

14.4. nachmittags bewölkt, um 6 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

15.4. nachmittags stark bewölkt, um 6 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

16.4. abends bedeckt, um 4 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

18.4. morgens bedeckt, bis 6 °C u.a. Brutvögel 

22.4. nachmittags heiter, bis 14 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

23.4. nachmittags sonnig, bis 16 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

26.4. (nach)mittags sonnig, bis 14 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

Mai 

2.5. morgens wolkig, bis 8 °C u.a. Brutvögel 

5.5. nachmittags/abends Regen, bis 7 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

6.5. nachmittags/abends Regen, um 6 °C Batcorder Umbau,  allg. Erfassung 
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Datum Tageszeit Wetterlage Erfassungsschwerpunkt 

10.5. nachmittags bedeckt, bis 14 °C Batcorder Abbau,  allg. Erfassung 

13.5. nachmittags bedeckt, bis 12 °C Batcorder Aufbau,  allg. Erfassung 

15.5. nachmittags Regen, um 10 °C Kontrolle / Umbau Fotofallen, allg. Erfassung 

18.5. nachmittags Regen, bis 12 °C Batcorder Abbau, Kontrolle / Umbau Fotofallen 

20.5. morgens meist bedeckt, bis 10 °C u.a. Brutvögel 

29.5. nachmittags/abends heiter, bis 19 °C Batcorder Aufbau,  allg. Erfassung 

30.5. nachmittags/abends heiter, um 19 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

31.5. abends klar, um 19 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

Juni 

1.6. nachmittags/abends heiter, bis 23 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

3.6. morgens bedeckt, bis 20 °C Brutvögel, Batcorder Abbau 

6.6. nachmittags/abends bedeckt, um 17 °C Abbau Fotofallen, allg. Erfassung 

7.6. nachmittags bedeckt, bis 19 °C Abbau Fotofallen, allg. Erfassung 

10.6. abends klar, bis 23 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

11.6. nachmittags sonnig, bis 27 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

14.6. nachmittags/abends sonnig, um 26 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

17.6. morgens heiter, bis 26 °C Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

23.6. morgens bedeckt, bis 16 °C u.a. Brutvögel 

25.6. nachmittags/abends wolkig, um 18 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

Juli 

1.7. abends wolkig, bis 16 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien,        Batcorder Abbau 

9.7. nachmittags/abends wolkig, bis 21 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

11.7. nachmittags wolkig, um 20 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

12.7. nachmittags/abends bedeckt, bis 17 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

13.7. abends bedeckt, um 14 °C u.a. Rastvögel (Kiebitze) 

14.7. (vor)mittags bedeckt, um 14 °C Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

16.7. nachmittags wolkig, bis 21 °C u.a. Rastvögel (Kiebitze), Reptilien 

21.7. nachmittags/abends sonnig, bis 23 °C u.a. Rastvögel (Kiebitze) 

22.7. abends bewölkt, bis 23 °C Erkundung Umfeld (Bisttal West, Bienenfressersuche) 

23.7. (vor)mittags sonnig, bis 22 °C Batcorder Aufbau, Drohnenbefliegung 

27.7. morgens heiter, bis 18 °C u.a. Brutvögel 

28.7. nachmittags stark bewölkt, bis 20 °C  Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

August 

1.8. nachmittags wolkig, um 19 °C u.a. Reptilien, Libellen, Falter  

2.8. nachmittags/abends stark bewölkt, bis 18 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

3.8. abends stark bewölkt, bis 14 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

4.8. nachmittags/abends stark bewölkt, um 18 °C Erkundung Umfeld (Bisttal Nordost, Bienenfressersuche) 

7.8. nachmittags/abends stark bewölkt, um 16 °C Batcorder Umbau, allg. Erfassung 
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Datum Tageszeit Wetterlage Erfassungsschwerpunkt 

9.8. nachmittags/abends stark bewölkt, um 20 °C u.a. Rast-/Zugvögel, Check Dauerstation Batc. 

10.8. abends stark bewölkt, bis 20 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

11.8. nachmittags heiter, um 24 °C Batcorder Abbau, Drohnenbefliegung, Bienenfressersuche 

13.8. nachmittags heiter, um 26 °C Bienenfressersuche, Reptilien, Libellen, Falter 

17.8. mittags bedeckt, bis 16 °C Batcorder Aufbau, allg. Erfassung 

23.8. nachmittags stark bewölkt, bis 20 °C Batcorder Abbau, allg. Erfassung 

26.8. nachmittags/abends stark bewölkt, bis 17 °C Bienenfressersuche, Reptilien, Libellen, Falter 

30.8. (nach)mittags bedeckt, um 17 °C Überprüfung Gemeindefläche (ehem. Deponie) SW-Teil 

September 

3.9. (vor)mittags sonnig, bis 22 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

5.9. (vor)mittags sonnig, bis 20 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

7.9. abends klar, bis 21 °C Detektion, Nachtvögel, Amphibien 

9.9. nachmittags stark bewölkt, bis 22 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

13.9. (nach)mittags heiter, um 22 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

18.9. nachmittags sonnig, bis 21 °C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

September 

19.9. nachmittags bewölkt, um 17°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

22.9. nachmittags heiter, um 18°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

24.9. (nach)mittags sonnig, bis 20°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

30.9. vormittags heiter, 8-12°C Rast-/Zugvögel, Reptilien, Libellen, Falter 

Oktober 

1.10. nachmittags heiter, bis 17°C 

primär Rast-/Zugvögel 
13.10. nachmittags stark bewölkt, um 10°C 

18.10. (vor)mittags sonnig, bis 7°C 

27.10. nachmittags teils bedeckt, um 12°C 

November 

9.11. vormittags heiter, bis 4°C 

primär Rast-/Zugvögel 22.11. (vor)mittags bewölkt, um 5°C 

25.11. (nach)mittags bedeckt, bis 2°C 

Dezember 

9.12. (vor)mittags bedeckt, bis 2°C primär Rast-/Zugvögel 
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Abb. 2.2-5: Untersuchungsraum der faunistischen Erhebungen 

 

Erläuterungen: grüne Linien = im Gelände zurückgelegten Strecken (aufgezeichnete GPS-Tracks).  

Quelle: Google Satellite, in QGIS verändert 

 

2.2.1.4 Vögel 

Methodik 

Es gibt ausgezeichnete autökologische, chorologische und faunistische Daten (z.B. GLUTZ 

v. BLOTZHEIM 1966-1993, BEZZEL 1995) zu und von der Avifauna. Vögel sind als Indika-

toren für Biotopstrukturen und funktionale Beziehungen akzeptiert (BLAB 1989). Die Metho-

dik ist ausgereift. So können  Vögel systematisch über ihre artspezifischen Gesänge erfasst 

werden (BIBBY et.al. 1995). Es gibt eine Fülle regionaler Publikationen (z.B. Hölzinger 

1987), die sich für Vergleiche und weitergehende Interpretationen gut eignen. Teilflächen-

bewertungen sind aufgrund der breiten avifaunistischen Grundlagen gut möglich. Vögel sind 

deswegen die meistbearbeitete Tierartengruppe in ökologischen Planungen (RIECKEN & 

Schröder 1995). 

Vögel wurden optisch und akustisch nachgewiesen (Südbeck et. al. 2005). Die ca. 164 ha 

große Fläche wurde flächendeckend bearbeitet. Der Status "Brutvogel, Nahrungsgast oder 

Durchzügler (B/N/D)" wurde aufgrund der Häufigkeit der Beobachtungen (mindestens zwei-

mal im näheren Umfeld), ethologischer Aspekte (Nestbau, füttern) und aufgrund der poten-

ziellen Eignung der betrachteten Teilfläche angegeben. In Einzelfällen, zum Beispiel für die 

Eulen- und Spechtkartierungen (beide mit mehreren Nachtbegehungen), erfolgte der Ein-

satz von Klangattrappen vom Tonträger. Bei einer Reihe wertgebender Arten (Spechte, 
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Eulen, Falken) erfolgte eine intensive Suche nach den Höhlen-, Nest- und Horstbäumen. 

Eine gezielte Nachsuche nach Nestern anderer Arten erfolgte wegen der damit verbunde-

nen hohen Störungen zur Brutzeit nicht, allenfalls zur Vor- oder Nachbrutzeit zur Bestätigung 

des vermuteten Status. Autökologische Aspekte wurden z.B. nach GLUTZ VON BLOTZ-

HEIM (1973), HÖLZINGER (1987) bearbeitet. 

Es wurden im Zeitraum 08.03.2021 bis 09.12.2021 insgesamt 34 Vogelkartierungen durch-

geführt. Die Begehungszeiten sind der Tabelle 2.2-1 zu entnehmen. 

Die Begehungen fanden zur Zeit der größten Gesangsaktivität statt, also am frühen Vormit-

tag oder (in Ausnahmefällen) am späten Nachmittag und/ oder in der Abenddämmerung. 

Dabei wurde darauf geachtet, alle relevanten Biotoptypenkomplexe abzudecken. Die rele-

vanten Beobachtungen (z.B. revieranzeigende Männchen, Nestfunde, futtertragende Altvö-

gel etc.) werden in vorbereitete Feldkarten eingetragen. Als "Brutvogel" wird i.d.R. gewertet, 

wenn an mindestens zweien der Begehungstermine relevante Beobachtungen vermerkt 

werden. In bestimmten Fällen kann bereits bei einmaliger Beobachtung relevanter Verhal-

tensweisen von einem Brutvorkommen ausgegangen werden, etwa bei futtertragenden Alt-

vögeln am Nest oder bei direktem Nestfund. Weitere Aktivitäten (Nahrungsgäste, Überflüge) 

werden ebenfalls registriert. Die flächenbezogenen Begehungswege waren bei jedem Ter-

min gleich, das Abschreiten erfolgte jedoch in alternierender Reihenfolge. 

Ergebnisse 

Bei den avifaunistischen Kartierungen konnten bislang insgesamt 92 Vogelarten festgestellt 

werden. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Gebiet bzw. den unmittelbar 

angrenzenden Bereichen nachgewiesenen Arten, einschließlich ihres Brut- und Schutzsta-

tus. 

Tab. 2.2-2: Nachgewiesene Vogelarten 

Art (deutsch) Art (wiss.) Status im 

Prüfraum 

RL Saar 

(2020) 

RL BRD 

(2020) 

VSRL BArtSchV 

Anl. 1 

EG-VO 

Anh. A 

Amsel Turdus merula             

Bachstelze Motacilla alba             

Bekassine Gallinago gallinago   0 1   x   

Bergfink Fringilla montifringilla             

Bienenfresser Merops apiaster         x   

Blaumeise Parus caeruleus             

Bluthänfling Carduelis cannabina   V 3       

Braunkehlchen Saxicola rubetra   1 2       

Buchfink Fringilla coelebs             

Buntspecht Dendrocopos major             

Dohle Corvus monedula             
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Art (deutsch) Art (wiss.) Status im 

Prüfraum 

RL Saar 

(2020) 

RL BRD 

(2020) 

VSRL BArtSchV 

Anl. 1 

EG-VO 

Anh. A 

Dorngrasmücke Sylvia communis             

Eichelhäher Garrulus glandarius             

Elster Pica pica             

Erlenzeisig Carduelis spinus             

Fasan Phasianus colchicus             

Feldlerche Alauda arvensis   V 3       

Feldschwirl Locustella naevia   3 2       

Fitis Phylloscopus trochilus             

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla             

Gartengrasmücke Sylvia borin             

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus             

Gimpel Pyrrhula pyrrhula             

Goldammer Emberiza citrinella             

Graureiher Ardea cinerea             

Grauspecht Picus canus   1 2 Anh. I x   

Grünling Carduelis chloris             

Grünspecht Picus viridis         x   

Habicht Accipiter gentilis       Anh. I   A 

Haubenmeise Parus cristatus             

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros             

Haussperling Passer domesticus   V         

Heckenbraunelle Prunella modularis             

Heidelerche Lullula arborea   2 V Anh. I x   

Kanadagans Branta canadensis             

Kernbeißer 
Coccothraustes coc-

cothraustes 
            

Kiebitz Vanellus vanellus   1 2   x   

Klappergrasmücke Sylvia curruca             

Kleiber Sitta europaea             



Gemeinde Überherrn Umweltbericht / VORENTWURF 

Bebauungsplan ĂLinsler Feldñ Fassung Frühzeitige Beteiligung 

 

14.11.2021 Seite 56 

Art (deutsch) Art (wiss.) Status im 

Prüfraum 

RL Saar 

(2020) 

RL BRD 

(2020) 

VSRL BArtSchV 

Anl. 1 

EG-VO 

Anh. A 

Kleinspecht Dryobates minor   V 3       

Kohlmeise Parus major             

Kolkrabe Corvus corax             

Kormoran Phalacrocorax carbo             

Kranich Grus grus       Anh. I   A 

Kuckuck Cuculus canorus   2 3       

Mäusebussard Buteo buteo           A 

Mauersegler Apus apus             

Mehlschwalbe Delichon urbicum   3 3       

Mittelspecht Dendrocopos medius       Anh. I x   

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla             

Nachtigall Luscinia megarhynchos             

Neuntöter Lanius collurio   V   Anh. I     

Nilgans Alopochen aegyptiacus             

Orpheusspötter Hippolais polyglotta             

Pirol Oriolus oriolus   V V       

Rabenkrähe Corvus corone             

Rauchschwalbe Hirundo rustica   3 V       

Ringeltaube Columba palumbus             

Rohrammer Emberiza schoeniclus   3         

Rohrweihe Circus aeruginosus   0   Anh. I   A 

Rotkehlchen Erithacus rubecula             

Rotmilan Milvus milvus       Anh. I   A 

Saatkrähe Corvus frugilegus             

Schafstelze Motacilla flava   3         

Schwanzmeise Aegithalos caudatus             

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola             

Schwarzmilan Milvus migrans       Anh. I   A 
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Art (deutsch) Art (wiss.) Status im 

Prüfraum 

RL Saar 

(2020) 

RL BRD 

(2020) 

VSRL BArtSchV 

Anl. 1 

EG-VO 

Anh. A 

Schwarzspecht Dryocopus martius       Anh. I x   

Silberreiher Ardea alba       Anh. I   A 

Singdrossel Turdus philomelos             

Sommergoldhähn-

chen 
Regulus ignicapilla             

Sperber Accipiter nisus       Anh. I   A 

Star Sturnus vulgaris     3       

Stieglitz Carduelis carduelis             

Stockente Anas platyrhynchos             

Straßentaube 
Columba livia f. domes-

tica 
            

Sumpfmeise Parus palustris             

Sumpfrohrsänger Acrocephanus palustris   V         

Turmfalke Falco tinnunculus           A 

Uferschwalbe Riparia riparia   2     x   

Wacholderdrossel Turdus pilaris   V         

Wachtel Coturnix coturnix   2 V       

Waldbaumläufer Certhia familiaris             

Waldkauz Strix aluco           A 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix             

Waldohreule Asio otus           A 

Waldschnepfe Scolopax rusticola   2 V       

Weidenmeise Parus montanus             

Wiesenpieper Anthus pratensis   1 2       

Wintergoldhähn-

chen 
Regulus regulus             

Zaunkönig Troglodytes troglodytes             

Zilpzalp Phylloscopus collybita             
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Erläuterungen zur Tabelle 2.2-2: 

Status im Prüfraum (Farbcodes):  

Cyan = Brutvogel, orange = Nahrungsgast (Brut im funktionalen Umfeld), magenta = Durchzügler, Rast- / 

Gastvogel, grün = im Überflug (keine Nahrungssuche, kein Durchzug).  

VSRL = ĂVogelschutzrichtlinieò, 2009/147/EG 

BArtSchV = Bundesartenschutzverordnung 

EG-VO = 338/97; gelb = ñwertgebendeò Art 
 

Rote Listen (RL): 

RL Saarland = Roth et al. (2020) 

RL D = Ryslavy et al. (2020) 

Rote Liste Angaben:   1- vom Aussterben bedroht, 2- stark gefährdet, D- Daten unzureichend, G- Gefährdung 

anzunehmen, aber Status unbekannt, V- Vorwarnstufe, *- keine Gefährdung. BNatSchG: b- besonders ge-

schützt, s- streng geschützt 

Schutzstatus:  

§ besonderer Schutz; §§ besonderer und strenger Schutz; vgl. www.wisia.de  

 

Wertgebende Vogelarten 

Bekassine: einmalige Feststellung im Nordwesten in dem Feuchtgebiet direkt westlich der 

B 269 (Höllengrabensystem, am 12.4.) 

Bergfink: Im Oktober wurde ein Trupp mit 15-20 Individuen an mehreren Terminen bei der 

Nahrungssuche in einem noch nicht geernteten Sonnenblumenfeld am Ortsrand von 

Friedrichweiler beobachtet. 

Bienenfresser: seit Mitte Juni regelmäßige Nachweise (akustisch) im gesamten Nordteil. 

Sichtbeobachtung am 17.8. (mind. 3 Individuen) am Südwestrand des Untersuchungs-

raumes. Mögliche Brutplätze könnten an den Steilufern der Bist vorhanden sein oder 

aber auch in den rund 3 km entfernten Sandgruben (Fa. Hector, Lisdorf bzw. Fa. Arwei-

ler, Werbeln). Die allgemein in Ausbreitung befindliche (eigentlich mediterrane / südli-

che) Art brütete im Jahr 2021 an mehreren Stellen im Saarland (u.a. im Bliestal); wei-

tere, evtl. nicht bemerkte Brutplätze im Saarland sind möglich. 

Bluthänfling: wurde als Brutvogel nachgewiesen. Von den 5 Revieren liegt eines im Gel-

tungsbereich und 2 an dessen Peripherie. 

Braunkehlchen: Durchzügler (1 Individuum Ende August im Nordwestteil in Rainfarnbra-

che) 

Feldlerche: im gesamten Untersuchungsraum vertretener Brutvogel (mind. 9 Reviere, da-

von 6 innerhalb des Geltungsbereichs und 3 peripher. 

Feldschwirl: ein Revier im Nordwestteil (Höllengrabensystem), etwas außerhalb des Gel-

tungsbereichs. 

Grauspecht: ein Revier befindet sich außerhalb des Suchraums (nordöstlich, vermutlich in 

stehendem Totholz im Bisttal). Die Art ist sporadischer Nahrungsgast im Erfassungsge-

biet. 

http://www.wisia.de/
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Grünspecht: Die Art wurde regelmäßig im Gebiet peripher angetroffen: im geringen Maße 

aus dem Warndt weiter südlich rufend (dort nach aktuellem Kenntnisstand keine be-

setzten Bruthöhlen vorhanden). Schwerpunkt ist aber ganz eindeutig der Nordostteil 

(vermutlich mehrere Reviere im angrenzenden Bisttal). Im eigentlichen Suchraum ist 

allerdings auch in diesem Bereich keine besetzte Bruthöhle gefunden worden. Somit 

wird der Grünspecht im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast gewertet. 

Habicht: ist sporadischer Nahrungsgast im Suchraum. Nächste Horststandorte sehr wahr-

scheinlich im Warndt (außerhalb Erfassungsgebiet). 

Heidelerche: Die Art (2-5 Individuen) wurde im Oktober auf den Ackerflächen im Südwest- 

und Südostteil vom Untersuchungsraum bei der Nahrungssuche nachgewiesen. 

Kiebitz: Im Juli wurden an mehreren Terminen rastende Individuen (bis zu 12) auf einem 

abgeernteten Acker, zumeist direkt neben der L168, registriert 

Kleinspecht: Die Art wurde als sporadischer Nahrungsgast im Gebiet registriert (Bahnlinie 

am Nordrand, Nordostteil bei L168). 

Kolkrabe: Einmaliger Nachweis (Nahrungssuche) Ende November im Nordostteil des Un-

tersuchungsraumes. 

Kranich: Zuggeschehen über der Fläche im Frühjahr, zudem 2 rastende / Nahrung su-

chende Individuen im Bisttal 500m nördlich des Gebietes (Nebellage, 18.2.). Zum 

Herbstzug liegen aktuell (Ende Sep) entsprechend (noch) keine Daten vor. 

Kuckuck: ab Anfang Mai regelmäßige Feststellung rufender Individuen. Schwerpunkt am 

Nordostrand des Untersuchungsraumes und darüber hinaus (Bisttal), wo evtl. auch 

Brutreviere der Wirtsvögel liegen. 

Mäusebussard: regelmäßiger Nahrungsgast, im Gebiet selbst wurden keine belegten 

Horste festgestellt. Ein vermutliches Revierzentrum liegt außerhalb südwestlich des 

Suchraumes. 

Mehlschwalbe: regelmäßiger Nahrungsgast im Gebiet. Nachweise primär aus den westlich 

angrenzenden Siedlungsbereichen (Überherrn / Wohnstadt). 

Mittelspecht: in der Südostecke des Gebietes (Warndt, unweit Friedrichweiler) ein Revier, 

wobei innerhalb des Suchraumes keine besetzte Bruthöhle entdeckt wurde. 

Neuntöter: nach aktuellem Kenntnisstand 13 sichere Reviere im Untersuchungsraum (viel-

fach mit Nachwuchs); davon ein Revier innerhalb des Geltungsbereichs, 9 Reviere di-

rekt an dessen Grenze und 3 Reviere etwas außerhalb Geltungsbereich. Ein Schwer-

punktbereich liegt am Nordrand entlang der PV-Anlagen (dornenreiches Gebüsch). 

Orpheusspötter: Brutvogel (rund ein Dutzend Reviere, davon vermutlich 3-4 innerhalb des 

Geltungsbereiches) an der Peripherie des Suchraumes (West-, Nord- und Ostrand). 

Pirol: Unmittelbar an das Untersuchungsgebiet grenzendes Brutrevier (Lautäußerungen, 

Verteidigung, Jungvögel) im Nordostteil (Faulebach) mit regelmäßigen Nahrungsflügen 

in den Suchraum. 
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Rauchschwalbe: vermutlich Brutvogel in den diversen Stallungen am Linslerhof (knapp au-

ßerhalb Suchraum), sonst auch Nahrungsgast (u.a. Westrand bei Überherrn) bzw. auch 

Brutvogel in den umliegenden Ortschaften. 

Rohrammer: Durchzügler. Im Ostteil (Faulebach unweit Friedrichweiler) wurden mehrere 

Individuen von Ende Feb bis Anfang Apr festgestellt. 

Rohrweihe: einmalige Beobachtung (vermutlich Juvenile) Mitte Juli auf abgeerntetem Acker 

an L168 (unweit der rastenden Kiebitze). Das Bisttal war früher Brutrevier der Art. Po-

tenzielle Lebensräume sind dort teils vorhanden, allerdings laut aktueller Roter Liste 

kein Brutnachweis im Saarland seit 2005. 

Rotmilan: sporadischer Nahrungsgast im Gebiet. 

Schafstelze: Einmalige Beobachtung (Durchzügler) Mitte Sep im Westteil (an B 269). 

Schwarzkehlchen: Insgesamt rund 9 Reviere, davon 7 innerhalb Geltungsbereich (perip-

here Lage, Schwerpunkt West-, Nord- und Ostrand des Untersuchungsraums). 

Schwarzmilan: sporadischer Nahrungsgast im Gebiet. 

Schwarzspecht: sporadischer Nahrungsgast am Südrand des Suchraums (Warndt). Eine 

besetzte Bruthöhle wurde nicht gefunden. Diese liegt sehr wahrscheinlich weiter süd-

lich. 

Silberreiher: einmalige Beobachtung Ende Apr auf Acker an der nordöstlichen Peripherie 

des Suchraums (ĂWintergastñ). 

Sperber: regelmäßiger Nahrungsgast im gesamten Gebiet. 

Star: regelmäßiger Nahrungsgast und auch Brutvogel; sichere Nachweise von mind. 2 Brut-

stätten: im SO Höhlenbaum direkt an Forsthausstraße (Peripherie von Geltungsbe-

reich) sowie im NO Ą stehendes Totholz am Faulebach (etwas außerhalb Geltungsbe-

reich). 

Turmfalke: ein sicheres Brutpaar im Nordwestteil (ehem. Krähennest auf Strommast, au-

ßerhalb Geltungsbereich); in der gesamten Fläche regelmäßiger Nahrungsgast. 

Uferschwalbe: einmalige Beobachtung (Insektenjagd über Wiesen und Äckern zusammen 

mit Rauchschwalben am Ortsrand von Friedrichweiler / Faulebach) Mitte Juli. Die 

nächstgelegenen Vorkommen befinden sich in der Sandgrube der Fa. Hector (Lisdorf), 

ca. 4 km Luftlinie vom Fundort entfernt. Denkbar wären auch Brutplätze in der Sand-

grube bei Werbeln (Fa. Arweiler) oder an Steilwänden im Bisttal. 

Wachtel: Es wurden 2 besetzte Reviere in Äckern am Südostrand des Untersuchungsrau-

mes gefunden (beide innerhalb Geltungsbereich). 

Waldkauz: In der eigentlichen Untersuchungsfläche wurde keine besetzte Bruthöhle gefun-

den. Die Art wurde lediglich als Nahrungsgast am Nordostrand klassifiziert. Weiter süd-

lich im Warndt (aber nicht im Suchraum) existieren mehrere Reviere. 

Waldlaubsänger: Ein Brutrevier am Nordrand des Warndt (Südrand Untersuchungsgebiet), 

knapp außerhalb der Geltungsbereichsgrenze. 
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Waldohreule: Ende Mai wurden 2 rufende Jungtiere an der L279 registriert. Innerhalb des 

eigentlichen Suchraums wurde jedoch kein besetztes Nest gefunden. Vermutlich befin-

det sich dieses weiter südlich im Warndt oder Richtung Ortslage Friedrichweiler.  

Waldschnepfe: verhört bei einer abendlichen Begehung entlang des Warndts (Südrand 

Untersuchungsraum) und kurz darauf bei einer Fotofallenkontrolle an derselben Stelle 

von Tagesruheplatz aufgescheucht (beides Mitte März). Anschließend jedoch keine 

weiteren Funde. 

Wiesenpieper: Regelmäßiger Gast (Oktober bis Dezember) auf den Ackerflächen des Lins-

lerfeldes / in weiten Teilen des Offenlandbereiches innerhalb des Untersuchungsrau-

mes (je ca. 1-5 Individuen).  

 

Nachfolgende Abbildung 2.2-6 zeigt die Verortung der Ăwertgebendenñ Brutvogelarten im 

Untersuchungsgebiet: 

In Abbildung 2.2-7 sind ausgewählte Nahrungsgäste bzw. Durchzügler / Rastvögel verortet. 
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Abb. 2.2-6: ¦bersicht der Revierzentren / Niststandorte der ñwertgebendenò Brutvo-

gelarten 

 

Quelle: Google Satellite, in QGIS verändert 


























































































































































































































































































































































































































































































































